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PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

Extremismus,
was ist das?

Linksextreme beim EU-Gipfel
in Salzburg, es kam zu Schar-
mützeln mit Polizisten.$

Extremismus bedeutet,
dass man das bestehende

demokratische System und
den demokratiepolitischen
Grundkonsens in einem Land
nicht akzeptiert und letztlich
einen Umsturz will. Es geht
nicht darum, sich „eine andere
Politik“ oder je nach Partei-
vorliebe einen Regierungs-
wechsel in Wien oder seinem
Bundesland zu wünschen.
Extremisten stellen das ver-
fassungsgemäße Handeln und
Zusammenwirken der Staats-
gewalten Parlament, Regie-
rung und Gerichte sowie von
Bund und Ländern infrage.

Wir (fast) alle anerken-
nen die Spielregeln der

Verfassung für zulässige Pro-
testformen, wenn uns ein
Wahlergebnis, Regierungsbe-
schluss oder auch Gerichts-
urteil nicht passt. Da gibt es ja
Möglichkeiten von Bürgerini-
tiativen bis hin zu Volksbe-
gehren. Wer extrem ist, will
nicht nur protestieren sowie
Gesetze inhaltlich beeinflus-
sen, sondern das demokrati-
sche Regelwerk an sich er-
schüttern.

Was brandgefährlich ist.
Von den Identitären etwa ist
nicht bekannt, dass sie je den
ordentlichen Weg von parla-
mentarischen Eingaben durch
die Bürger oder der Unter-
schriftensammlung für ein
Volksbegehren gegangen
sind. Sie anerkennen stattdes-
sen unser gewähltes Parla-
ment und die Gerichtsbarkeit
nicht wirklich.

Anstelle von National-
und Bundesrat solle es

laut Gerichtsakten ein „Bür-

„Krone“-Leser Josef Höller hat an die Redaktion eine sehr gute Frage
gestellt. Er wollte wissen, was genau Rechtsextremismus ist. Den
Hintergrund bildete die viel zu lange unklare Abgrenzung der FPÖ
von den „Identitären“.Wann also ist jemand ein Extremist?
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gerparlament“ geben. Das
klingt harmlos, doch würde
dieses nicht – wie in jeder De-
mokratie selbstverständlich
– von uns Österreichern ge-
wählt, sondern von den Iden-
titären „ausgerufen“. Was
nur in Diktaturen vor-
kommt.

Die Identitären bestreiten
das als „aus dem Zusammen-
hang gerissene Zitate“.
Ebenso leugnen sie ihr laut
den Akten geplantes Vorha-
ben, im Extremfall Pressege-
bäude sowie Fernseh- und
Radiosender zu besetzen.
Welchen halbwegs vernünf-
tigen Bezug kann es für sol-
che Zitate geben? Keinen.

Sollte auch die Redak-
tion der „Krone“ besetzt

werden? Klar, man kann sich
über Artikel furchtbar är-
gern. Doch wer die Freiheit
und Vielfalt der Medien
nicht anerkennt, fällt in die
Kategorie Extremist. Zudem
stellen die Identitären den
Rechtsstaat infrage, der sie
angeblich verfolgen würde.
Das ist genauso typisch für
Extremismus aller Art. Zu-

gleich ist es lächerlich, weil
die Identitären auf ein Urteil
verweisen, dass sie vom Vor-
wurf einer kriminellen Ver-
einigung freigesprochen
wurden. Meinen die damals
17 Angeklagten allen Ern-
stes, durch einen Freispruch
verfolgt zu werden?

Offenbar ist logisches
Denken eine gewollte oder
ungewollte Geistesschwäche
dieser Gruppe.

Es zeigt sich, dass Extre-
mismus nicht – wie von

FPÖ-Parteichef Heinz-
Christian Strache anfangs
unzureichend dargestellt –
durch das Strafrecht be-
stimmt wird. In keinem Poli-
tiklexikon der Welt findet
man einen Extremismusbe-
griff, der lautet: „Extremis-
tisch ist, wer Verbrechen be-
geht.“ Denn man kann extre-
mistische Gedanken haben,
ohne zum Straftäter zu wer-
den.

Es darf schließlich jeder
Spinner lautstark träumen,
wie schön es wäre, durch
Bankraub reich zu werden.
Angeklagt wird er erst, wenn

er sich an die konkrete Um-
setzung eines solchen macht.
Daher sind auch nicht alle
demokratiefeindlichen Ext-
remisten oder dummdreisten
Radikalinskis automatisch
straffällig.

Es wäre wunderbar ein-
fach, ins Strafregister zu

schauen und alle Extremis-
ten auf einer Liste zu haben.
Die Meinungsfreiheit endet
aber frühestens beim Tatbe-
stand der Verhetzung. Nach
Paragraf 283 unseres Straf-
gesetzbuches ist Hetze, öf-
fentlich (!) zu Gewalt oder
Hass gegen Personen allein
wegen deren Rasse, Hautfar-
be, Sprache, Religion, Her-
kunft usw. aufzurufen oder
anzustacheln.

Im Umkehrschluss ist
nicht strafbar, wer das „nur“
im privaten Rahmen tut.
Eine extremistische Gesin-
nung zeigt es trotzdem. Egal,
ob islamfeindliche Rechts-
extremisten oder radikale Is-
lamisten – sie alle sind poten-
zielle Gefährder. Der Begriff
wurde für mögliche Terroris-
ten eingeführt und meint

Extremisten, die (noch)
nichts angestellt haben.

Und wie wird festgelegt,
wer genau als Extremist

gilt? Von staatlicher Seite
schreibt das Bundesamt für
Verfassungsschutz einen
jährlichen Bericht, worin die
„Identitäre Bewegung“ seit
Langem vorkommt.

Parteien müssen in ihrer
politischen Abgrenzung
mehr tun, weil sie eine Wer-
te- und Gesinnungsgemein-
schaft sind. Da will hoffent-
lich niemand Ähnlichkeiten
mit Extremisten haben, die
sich jahrelang im Umfeld
verurteilter Neonazis beweg-
ten.

Ach ja, und es gibt rechten
und linken Extremismus.
Doch ist es strunzdumm,
wenn die einen auf die ande-
ren hinweisen. Wo kämen
wir hin, wenn jeder Übeltäter
seine Untaten mit Hinweisen
auf andere Übel verharm-
lost?

Das Unrecht der einen Sei-
te macht niemals das Un-
recht der anderen Seiten ge-
ring.

Die Lage eskalierte, als die rechtsextremen Identitären bei einer Demo inWien 2016 eine Polizeisperre durchbrechenwollten
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